
Klärschlammentsorgung –  
4 Jahre vor der Pflicht zur  
Phosphorrückgewinnung

Mittwoch, 22. Januar 2025 
Holstenhallen Congress Center, Raum 2 A-C, 
Neumünster

Veranstaltung Nr. 2025-0003
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In Zusammenarbeit mit

Anfahrt zum Tagungsort

Holstenhallen Congress Center 
Raum 2 A-C 
Justus-von-Liebig-Straße 2-4  
24537 Neumünster 

Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume  
des Landes Schleswig-Holstein 
Hamburger Chaussee 25  |  24220 Flintbek 
T 04347 704-780  |  www.schleswig-holstein.de/bnur

BNE

     Veranstaltung Nr. 2025-45 (1) + (2) 
Energiewende im Quartier: ein Planspiel für  
Bürgerbeteiligung   
Wie funktioniert unser Energiesystem vor Ort im Quartier? Wie 
hängen unterschiedliche Aspekte miteinander zusammen und 
können durch verschiedene Stellschrauben beeinflusst werden? 
Wie lassen sich die Klimaziele der Bundesregierung kommunal im 
Quartier umsetzen und was braucht es dafür – technisch und  
sozialpolitisch? Unter fachlicher Anleitung erarbeiten sich die Teil-
nehmenden spielerisch (Simulation mit Legosteinen, Interventions-
karten u. a.) lokale Wege zur Erreichung der deutschen Klimaziele 
bis 2040 sowie ein seriöses Grundverständnis über Grundlagen, 
Möglichkeiten und Grenzen. 
1. Termin: Donnerstag, 6. Februar 2025, Bildungszentrum  
für Natur, Umwelt und ländliche Räume, Flintbek 
60 € 
2. Termin: Dienstag, 18. März 2025, artefact Zentrum für  
nachhaltige Entwicklung, Glücksburg 
60 € 
In Zusammenarbeit mit der artefact gGmbH 

     Veranstaltung 2025-37 
Abfalltagung – Neues aus Abfallrecht und  
Abfallwirtschaft . Ersatzbaustoffverordnung und Verwertung mineralischer  

Abfälle (inkl. BBodSchV, LAGA M23) . Gefährlichkeit von Abfällen (POP, PFAS, LAGA-Hinweise) . Einstufung und Recycling von Li-Batterien 
Dienstag, 25. März 2025, Holstenhallen Congress Center,  
Neumünster 
30 € 
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Energiewende,  
Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein

Veranstaltungstipps ...



14:30 Uhr Kaffeepause 

14:50 Uhr Entwicklungen im Markt der Klärschlamm- 
verwertung aus Sicht eines relevanten  
Marktteilnehmers  
Timo Poppe, EEW Energy from Waste GmbH,  
Helmstedt 

Langzeitlagerung – Welche Voraussetzungen sind 
zu beachten, welche Kosten kommen zusätzlich 
auf die Kläranlagenbetreiber zu, wer hat welche 
Pflichten? 
Michael Rakete, ZVO, Sierksdorf 

Diskussion 

15:30 Uhr Ende der Veranstaltung 

Veranstaltung Nr. 2025-0003

Die Klärschlammverordnung legt fest, dass ab dem Jahr 2029 die 
Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm 
umgesetzt werden. Bislang befinden sich entsprechende Anlagen 
zur Phosphorrückgewinnung bundesweit erst im Aufbau. In der 
Veranstaltung soll der Stand der Planungen in Schleswig-Holstein 
dargestellt werden. Darüber hinaus sollen die Verpflichteten für die 
Notwendigkeit sensibilisiert werden, sich den Herausforderungen 
einer ordnungsgemäßen Phosphorrückgewinnung zeitnah zu stellen.  

Schwerpunkte . Rechtliche Grundlagen der Rückgewinnungspflicht und der 
Stand der Planungen in Schleswig-Holstein . Gebührenrechtliche Situation für eine Phosphorrückgewinnung 
vor 2029 . Vergaberechtliche Herausforderungen 

Teilnahmekreis 
Kommunale Verwaltung, Kläranlagenbetreiber, Verbände, kom-
munalpolitische Entscheidungsträger 

Datum und Ort 
Mittwoch, 22. Januar 2025, Holstenhallen Congress Center, Raum 
2 A-C, Justus-von-Liebig-Str. 2-4, 24537 Neumünster  

Leitung 
Kerstin Olschewski, Ministerium für Energiwende, Klimaschutz, 
Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN), Kiel 

Ermäßigung 
Bei Ganztagsveranstaltungen wird eine Ermäßigung von 60 %  
auf den Teilnahmebeitrag folgendem Personenkreis gewährt: 
Ehrenamtlich Tätigen, Schülerinnen und Schülern, Studierenden, 
Auszubildenden sowie Personen, die ein Berufsfindungsjahr oder 
ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Kulturelles Jahr leisten,  
im Europäischen Freiwilligendienst Tätigen, Erwerbslosen sowie 
Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld I 
und/oder Bürgergeld. 
Für die Ehrenamtsermäßigung benötigen wir von Ihnen mit der 
Anmeldung den für das aktuelle Kalenderjahr gültigen Ehrenamts- 
nachweis. Nachträglich eingereichte Nachweise werden nicht 
berücksichtigt.

Mittwoch, 22. Januar 2025
09:30 Uhr Begrüßung 

Dr. Andreas Wasielewski, Abteilungsleiter  
Technischer Umweltschutz MEKUN, Kiel 

09:40 Uhr Rechtliche Rahmenbedingungen der Phosphor-
rückgewinnung und vergaberechtliche Heraus-
forderungen der Klärschlammentsorgung   
Prof. Dr. Till Elgeti, Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB, Hamm 

Der aktuelle Stand der Klärschlammverwertung 
und Phosphorrückgewinnung in Deutschland – 
Kapazitäten, Kosten, Perspektiven  
Ralf Hilmer, DWA Landesverband Nord, Hildesheim                

Diskussion 

11:00 Uhr Kaffeepause 

11:30 Uhr Abfallwirtschaftsplan Klärschlamm: Wie ist der 
Stand der Umsetzung und wo besteht noch Hand-
lungsbedarf aus Sicht des Landes? 
Kerstin Olschewski, MEKUN, Kiel 

Klärschlammkooperation zwischen dem AZV 
Südholstein, den Entsorgungsbetrieben Lübeck 
und Hamburg Wasser. Eine Erfolgsgeschichte – 
Stand, Herausforderungen und Chancen  
Dr. Julia Weilbeer, AZV Südholstein, Hetlingen  

Klärschlammverbund im nördlichen Schleswig-
Holstein – Vorgehen und Potenzial der inter- 
kommunalen Zusammenarbeit 
Dr.-Ing. Nina Gerlach, aqua & waste International 
GmbH, Hannover 

Diskussion 

12:30 Uhr Mittagspause 

13:30 Uhr Klärschlammtrocknung Neustadt AöR: Neue 
Wege in Ostholstein  
Michael Rakete, Vorstand der KST AöR, ZVO, Sierksdorf 

Struvit-Verfahren – eine Alternative? 
Dr. Joachim Clemens, Soepenberg GmbH, Hünxe  

Stand der Planungen in Kiel: TetraPhos-Verfahren  
Dr.-Ing. Frank Ehlers, Müllverbrennung Kiel GmbH & 
Co. KG, Kiel 

Diskussion 

Klärschlammentsorgung – 4 Jahre vor 
der Pflicht zur Phosphorrückgewinnung

Teilnahmebeitrag 
60 € inklusive Verpflegungskosten 

Anmeldung 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte schriftlich unter Angabe der  
Veranstaltungsnummer 2025-0003 an das 

Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume  
des Landes Schleswig-Holstein  
Hamburger Chaussee 25 | 24220 Flintbek 
Fax: 04347 704-790 
E-Mail: anmeldung@bnur.landsh.de 
Online: www.schleswig-holstein.de/bnur  

Das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen finden  
Sie hier: 
➢ Anmeldung: http0s://bit.ly/2025-0003 
➢ Teilnahmebedingungen: https://bit.ly/2KbPQbZ 

Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere allgemeinen  
Geschäftsbedingungen an. Sie erhalten kurz vor der  
Veranstaltung die Seminarbestätigung und die Rechnung. 

Anmeldeschluss 
Bitte melden Sie sich möglichst bis Mittwoch, 15. Januar 2025 an. 

Programmänderungen 
Änderungen des Programms und die Möglichkeit der Absage  
von Veranstaltungen bleiben den Veranstaltern vorbehalten. 

Geben Sie dieses Detailprogramm bitte an Interessierte weiter. 

Organisatorische Hinweise


